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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.05.1966

Norm

ABGB §358 III

ABGB §916

Rechtssatz

Bei der Treuhandschaft handelt es sich um ein Umweggeschäft und nicht um ein Scheingeschäft. Der Treugeber kann

für die vom Treuhänder eingegangenen Verbindlichkeiten nicht herangezogen werden, außer es widerspräche nach

den besonderen Umständen des Falles Treu und Glauben, daß der Treugeber nicht auch haften sollte. ( Hier handelt

es sich um ein zum Zweck des Vertriebes von Erzeugnissen des A unter selbständiger Firma errichtetes Unternehmen

des B, wobei B als Strohmann der Treuhänder und A als Finanzier der Treugeber war. ).
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